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Gemäß § 15a Kirchliches Gesetz über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsrechtsverhältnisse 
der Mitarbeiter im Dienst der Evangelischen Landeskirche in Baden und im Bereich des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden (Arbeitsrechtsregelungsgesetz -- 
ARRG --) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1985 (GVBl. S. 69), zuletzt geändert 
am 17. April 2008 (GVBl. S. 121) in der ab 01. Mai 2008 geltenden Fassung hat die 
Schiedskommission am 14. Mai 2009 folgende Arbeitsrechtsregelung beschlossen: 
 

Arbeitsrechtsregelung 
zur Änderung der  

Arbeitsrechtsregelung über die Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der EKD 
(AR-AVR) 

vom 5. Februar 2003, 
zuletzt geändert am 26. September 2007 (GVBl. Nr. 13/2007 S. 211) 

 
 
 

Artikel 1 
 

Die Arbeitsrechtsregelung über die Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 
Werkes der EKD (AR-AVR) wird wie folgt geändert: 
 

Ergänzungen 
 
Der Abschnitt V Einmalzahlungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Auszubildende, 
Schülerinnen und Schüler, Praktikantinnen und Praktikanten wie folgt ergänzt 
 
„3. Einmalzahlungen 2008 

(1) Für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008  erhalten vollbeschäftigte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Auszubildende, Schülerinnen und Schüler in der 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, Praktikantinnen 
und Praktikanten, die am   1. Dezember 2008 in einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 
stehen, mit den Bezügen des Monats Dezember eine Einmalzahlung. 
 

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 1 erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 1.080,00 €. 

 
b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 2 erhalten eine Einmalzahlung 

in Höhe von 1.080,00 €. 
 

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 3 erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 1.080,00 €. 

 
d) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 4 erhalten eine Einmalzahlung 

in Höhe von 1.105,00 €. 
 

e) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 1.100,00 €. 

 
f) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6 erhalten eine Einmalzahlung 

in Höhe von 1.115,00 €. 
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g) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7 erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 1.160,00 €. 

 
h) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8 erhalten eine Einmalzahlung 

in Höhe von 1.210,00 €. 
 

i) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9 erhalten eine Einmalzahlung 
in Höhe von 1.201,00 €. 

 
j) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 erhalten eine 

Einmalzahlung in Höhe von 1.273,00 €. 
 

k) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 erhalten eine 
Einmalzahlung in Höhe von 1.350,00 €. 

 
l) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 12 erhalten eine 

Einmalzahlung in Höhe von 1.312,00 €. 
 

m) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 sowie die ärztlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Anlage 8a erhalten eine Einmalzahlung in 
Höhe von 1.392,00 €. 

 
n) Auszubildende, Schülerinnen  und Schüler in der Krankenpflege, 

Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, Praktikantinnen und 
Praktikanten erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 500,00 €.  

   
Die Einmalzahlung kürzt sich  jeweils um den zwölften Teil für die Monate, in denen die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 
2008 an keinem Tag des jeweiligen Monats Anspruch auf Bezüge (Entgelt, 
Urlaubsentgelt oder Krankenbezüge) oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld erhalten 
hat. Als Krankenbezüge gilt auch der Krankengeldzuschuss, auch wenn er wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 
  

(2) Nicht Vollbeschäftigte erhalten den Betrag der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit 
ihren vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten (§ 21 Abs.1) entspricht. Maßgebend 
sind die Verhältnisse am 1. des Monats Dezember. 
 

(3) Durch Dienstvereinbarung können die Einmalzahlungen bis spätestens auf den Monat 
März 2009 verschoben werden.  
 

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen 
und ist nicht zusatzversorgungspflichtig.“ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten  

 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt rückwirkend zum 1. Dezember 2008 in Kraft. 
 
 
K a r l s r u h e, den 14.05.2009 
Achenbach     Koch     Wenk 


